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des Staatlichen Vertragsgerichts ernannten Schiedsrich
tern zusammen. Die namentliche Besetzung der Nach
prüfungskommission wird vom Vorsitzenden des Staat-, 
liehen Vertragsgerichts bestimmt. Durch Verfügung des 
Vorsitzenden kann die Anzahl der Mitglieder der Nach
prüfungskommission erweitert sowie die Zusammenset
zung der Nachprüfungskommission anderweitig festge
legt werden.

(3) Im Nachprüfungsverfahren kann ohne mündliche 
Verhandlung entschieden werden.

(4) Die Entscheidungen der Nachprüfungskommission 
werden erst mit der Bestätigung durch den Vorsitzen
den des Staatlichen Vertragsgerichts wirksam.

§ 54

(1) Das Nachprüfungsverfahren wird mit einem be
gründeten Beschluß beendet.

(2) Mit dem Beschluß ist die der Nachprüfung unter
liegende Entscheidung zu bestätigen, abzuändern oder 
bei gleichzeitiger Zurückvenveisung des Streitfalles zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung aufzuheben. 
Die Zurückverweisung soll erfolgen, wenn das Schieds
verfahren der weiteren umfassenden Sachaufklärung 
bedarf.

(3) Eine im Nachprüfungsverfahren ergangene Ent
scheidung kann nicht erneut nachgeprüft werden. Das 
gilt nicht für die Anweisung des Vorsitzenden des Mi
nisterrates gemäß § 52 Abs. 1.

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen für die 
Durchführung des Schiedsverfahrens (§§ 25 bis 42) mit 
Ausnahme der §§ 29 bis 32, § 37 Abs. 2 und § 40 ent
sprechend.

§55

(1) Im Nachprüfungsverfahren kann der Vorsitzende 
des Staatlichen Vertragsgerichts den Vollzug der nach
zuprüfenden Entscheidung ganz oder teilweise durch 
Beschluß aussetzen. Der Beschluß ist den Beteiligten 
zu übersenden.

(2) Die Partner sind bis zum Zugang des Beschlusses 
über die Aussetzung an die Entscheidung gebunden und 
zu ihrer Durchführung verpflichtet.

VIII.
Kosten

§56

(1) Im Schiedsverfahren, bei der Nachprüfung von 
Entscheidungen und im Vollstreckungsverfahren vor 
dem Staatlichen Vertragsgericht werden Kosten erho
ben, soweit nicht im folgenden etwas anderes bestimmt 
wird. Kosten werden auch erhoben bei Zurückweisung 
von Einsprüchen gegen Entscheidungen und von An
trägen gemäß § 19 а oder § 22 Abs. 1.

(2) Die Kosten umfassen:
1. den Grundbetrag für die Inanspruchnahme des 

Staatlichen Vertragsgerichts
2. den Betrag, durch den die Entschädigung, die Reise- 

und Fahrkosten und sonstige erstattungsfähige 
Aufwendungen der Sachverständigen, Zeugen und

Begleiter sowie die Reise- und Fahrkosten und son
stige erstattungstähige Aufwendungen der Dolmet
scher abgegollen werden.

§57

Im Nachprüfungsverfahren werden Kosten gemäß § 56 
Abs. 2 Ziff. 2 erhoben, wenn der Schiedsspruch abgeän
dert oder bei gleichzeitiger Zurückverweisung des 
Streitfalles zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
an das Bezirksvertragsgericht aufgehoben wird.

§58

(1) Die Kosten des Schiedsverfahrens hat der unter
legene Partner zu tragen.

(2) Unterliegen die Partner teilweise, so ist im Lei
stungsverfahren die Kostenlast entsprechend zu vertei
len; in Gestaltungs- und Feststellungsverfahren tragen 
die Partner die Kosten zu gleichen Teilen. Die Kosten 
können einem Partner insgesamt auferlegt werden, 
wenn der andere Partner nur geringfügig unterliegt.

(3) Die Kosten des Schiedsverfahrens können an 
Stelle des unterlegenen Partners dem anderen Partner 
auferlegt werden, wenn dieser trotz entsprechender 
Bemühungen des unterlegenen Partners nicht gemäß 
§ 19 zur eigenverantwortlichen Lösung des Streitfalles 
beigetragen hat.

(4) Der Partner, gegen den Vollstreckungsmaßnahmen 
eingeleitet werden, trägt im Vollstreckungsverfahren Ko
sten nach den gleichen Grundsätzen wie im Schiedsver
fahren.

(5) Der unterlegene Partner oder der Partner, dem die 
Kosten auferlegt wurden, hat die dem anderen Partner 
entstandenen Aufwendungen zu erstatten. Dies gilt 
auch für die Nachprüfung von Entscheidungen.

(6) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Nachprüfung 
von Schiedssprüchen entsprechend. Bei Zurückweisung 
von Einsprüchen trägt der einsprucheinlegende Partner 
die Kosten/ ,

(7) Bei Zurückweisung von Anträgen gemäß § 19 a 
oder § 22 Abs. 1 trägt der Partner die Kosten, der den 
Antrag gestellt hat.

§59
(aufgehoben)

§60

Das Staatliche Vertragsgericht kann die Kosten stun
den oder ganz oder teilweise erlassen.

IX.

Schluß- und Übergangsbestimmungen

§61 -

Durchführungsbestimmungen erläßt der Vorsitzende 
des Staatlichen Vertragsgerichts im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen staatlicher! Organe.


